
                               

Talente-Tauschbörse
Ein Projekt der Agenda-Gruppe 3 „Soziales, Zusammenleben und Kultur“

Ansprechpartner: Bärbel Meyer –  Tel.- Nr. 05202-5537
                                                                                     Klaus Sommer - Tel.-Nr. 05202-4284

Teilnahmebedingungen

1. Teilnahme

An  der  Talente-Tauschbörse  kann  jede/r  teilnehmen,  der/die  die  Teilnahme-
bedingungen anerkennt  und die  Aufnahme beantragt.  Der  Aufnahmeantrag muss 
persönlich  unter  Vorlage  des  Personalausweises  gestellt  werden.  Die 
Einschreibegebühr beträgt 5,00 Euro. 

2. Punktekonto

Jede/r TeilnehmerIn erhält eine Mitgliedsnummer, die auch die Buchungsnummer für 
die Punkteabrechnung ist.  Für jede/n TeilnehmerIn wird nur ein Abrechungskonto 
eingerichtet; Familien, Wohn- und Lebensgemeinschaften können ein gemeinsames 
Verrechungskonto führen. Jährlich werden 6 Punkte für Organisation und Verwaltung 
abgebucht.

Die Verrechnungseinheit heißt „Punkte“. Sie orientiert sich an der geleisteten Zeit;  
eine Stunde Arbeitszeit entspricht einer Stunde Lebenszeit – unabhängig von der Art 
der Dienste und Fähigkeiten.  Eine Zeitstunde entspricht 4 Punkten. Der Kontostand 
darf maximal 100 Minus-Punkte betragen. Eine Überschreitung dieses Limits ist nach 
Abstimmung mit dem Projektteam in Ausnahmefällen möglich. Plus-Punkte können 
unbegrenzt angesammelt werden.

Alle  Teilnehmer/Innen  erhalten  bei  Anmeldung  Talente-Scheck-Formulare.  Diese 
müssen  baldmöglichst  nach  der  erbrachten  Tauschleistung  ausgestellt  und  zur 
Verbuchung eingereicht (Briefkasten im Rathaus) werden, sonst verlieren sie ihre 
Gültigkeit.  Über  die  Zeitkonten  werden  nur  „Punkte“  verrechnet.  Anderweitige 
Vereinbarungen  zwischen  den  TauschpartnerInnen  betreffen  nicht  den 
Talentetausch. 

3. Veröffentlichung

Jede/r  TeilnehmerIn  erhält  eine  Aufstellung  über  Angebote  und  Nachfragen  mit 
Adresse  und  Telefon-Nr.  des  Anbieters  bzw.  Suchenden  zum  Zweck  der 
Kontaktaufnahme.                                                                                                       …



4. Haftung

Die auf den Verrechungskonten verbuchten Punkte beinhalten die Verpflichtung zur 
allgemeinen  Gegenleistung.  Die  Verantwortung  für  den  Tausch,  dessen  Qualität, 
seinen Wert oder Zustand, evtl. rechtliche Konsequenzen und das Aushandeln des 
Tauschbetrages  liegen  ausschließlich  bei  den  TauschpartnerInnen.  Die 
Tauschleistung  unterliegt  im  Zweifelsfall  den  handelsüblichen  und  sozial  zu 
erwartenden Gepflogenheiten.                                                                          

5. Punktspenden

TeilnehmerInnen sind über ihre Tauschtätigkeiten hinaus herzlich zur Punktespende 
eingeladen. Aus diesem Guthaben können solche Personen unterstützt werden, die 
einen  besonderen  Bedarf  haben  und  Unterstützung  bei  ihren  Tauschaktivitäten 
benötigen.

6. Besondere Teilnahmeformen

Die Beteiligung am Tauschverfahren kann uneingeschränkt oder in „fördernder“ oder 
„passiver“  Weise  erfolgen.  TeilnehmerInnen,  die  vorübergehend  „fördernd“  oder 
„passiv“ am Tauschgeschehen teilnehmen wollen, benötigen die Genehmigung des 
Projektteams  und  können  ganz  bzw.  teilweise  von  ihren  Punkteverpflichtungen 
befreit werden.

7. Austritt/Ausschluss

Jede/r TeilnehmerIn kann jederzeit austreten, wenn sein Punktekonto (betr. Minus-
Konto-Stand) ausgeglichen ist. 

Der Ausschluss von der Teilnahme am Tauschgeschehen kann erfolgen, wenn die 
Teilnahmebedingungen  nicht  eingehalten  werden  oder  eine  sonstige 
schwerwiegende Schädigung oder Täuschung anderer Tauschpartner/innen erfolgt 
ist.
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